
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung Süßen 
Steueramt 
Heidenheimer Str. 30 
73079 Süßen 
 
 
Antrag auf Jahreszahlung der Grundsteuer 
 
Ich / wir stelle(n) hiermit den Antrag, ab dem kommenden Jahr die festgesetzte 
Grundsteuer in einem Betrag auf den 1. Juli zu entrichten.  
Bei Vorliegen einer Bankeinzugsermächtigung soll der Jahresbetrag zum 1. Juli 
abgebucht werden. 
 
Angaben zum Steuerpflichtigen: 

Vor- und Zuname: 
 
Straße, Hausnr.: 
 
PLZ und Ort: 
 
Telefon (für Rückfragen): 
 
Angaben zum Grundstück:  
Buchungszeichen 
lt. Steuerbescheid: 
 
Bezeichnung des 
Grundstücks:  
 
 
 
 
 
 Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Grundsteuer ist in der Regel zu je einem Viertel des Jahresbetrags am 15. Februar,  
15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Auf Antrag kann sie der Steuerpflichtige auch  
in einem Jahresbetrag zum 1. Juli entrichten. Dieser Antrag kann für das kommende Jahr 
gestellt werden und muss bis spätestens 30. September dieses Jahres beim Steueramt 
eingehen.  
Diese Zahlungsweise wird solange beibehalten, bis eine Änderung gewünscht ist. 

Bearbeitungsvermerke 

Buchungszeichen / 

Erfasst am  
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